
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeamt Eggerding 

4773 Eggerding 42 

 Eggerding, am 

 

 

 

 

 

Betrifft: Gemeindebeitrag nach dem Tierzuchtförderungsgesetz 

 

 

Ich teile Ihnen mit, dass ich am                                auf dem Tierzuchtmarkt 

in                                             einen          Zuchtstier             Zuchteber der 

Zuchtwertklasse               zum Preis von €                         (ohne Mehrwertsteuer 

und ohne Zuchtprämie) käuflich erworben habe. 

 

Ich bitte um Überweisung des hierfür vorgesehenen Gemeindebeitrages auf mein 

Konto: IBAN                                                                  , BIC                                      , 

bei der                                                                                                                            . 

 

Weiterführende Informationen zum Datenschutz sind auf der Homepage der Gemeinde 
Eggerding unter https://www.eggerding.at zu finden. 

 

 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  

 

https://www.eggerding.at/


 

 

 

 

 

Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.1984: 

 

 

Stiere: 

 

Zuchtwertklasse I – IIIa – mit 10% des Kaufpreises, jedoch höchstens € 218,02 

(ohne Mehrwertsteuer und ohne Prämie). 

Der Körschein und die Kaufabrechnung sind beizubringen. 

 

 

Eber: 

 

Zuchtwertklasse I – IIIa – mit 10% des Kaufpreises, jedoch höchstens € 72,67 

ebenfalls ohne Mehrwertsteuer und ohne Prämie. 

Der Körschein und die Kaufabrechnung sind beizubringen. 

 

 

Die nächste Gemeindesubvention wird erst nach 18 Monaten gewährt!! 


